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BVerfG: Rückwirkende Gleichbehandlung von eingetragenen Lebenspartnern bei Grunderwerbsteuer

Mit dem am 14.12.2010 in Kraft getretenen Jahressteuergesetz 2010 hat der Gesetzgeber die eingetragenen
Lebenspartner den Ehegatten hinsichtlich sämtlicher für sie geltenden grunderwerbsteuerlichen Befreiungen
gleichgestellt. Diese Neufassung des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) gilt jedoch nicht rückwirkend, sondern ist
auf Erwerbsvorgänge nach dem 13.12.2010 beschränkt. Für alle noch nicht bestandskräftigen Altfälle ab Inkrafttreten
des Lebenspartnerschaftsgesetzes am 1.8.2001 gelten daher weiterhin die Bestimmungen des
Grunderwerbsteuergesetzes in der Fassung von 1997 (GrEStG a. F.), das für eingetragene Lebenspartner – anders als
für Ehegatten – keine Ausnahme von der Besteuerung des Grunderwerbs vorsieht.
Nach der für das Ausgangsverfahren maßgebenden Regelung des § 3 № 4 GrEStG a. F. ist der Grundstückserwerb
durch den Ehegatten des Veräußerers von der Grunderwerbsteuer befreit. Von der Besteuerung ausgenommen ist
auch der Grundstückserwerb im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung nach der Scheidung durch den früheren
Ehegatten des Veräußerers (§ 3 № 5 GrEStG a. F.). Ferner sieht § 3 GrEStG a. F. – vorwiegend aus güterrechtlichen
Gründen - weitere Befreiungsvorschriften für Ehegatten vor.
Die Kläger des Ausgangsverfahren sind eingetragene Lebenspartner und schlossen im Rahmen ihrer Trennung im
Jahre 2009 eine Auseinandersetzungsvereinbarung, mit der sie sich wechselseitig ihre Miteigentumsanteile an zwei
jeweils zur Hälfte in ihrem Eigentum stehenden Immobilien zum Zwecke des jeweiligen Alleineigentums übertrugen.
Ihre gegen die jeweils festgesetzte Grunderwerbsteuer gerichteten Klagen führten zur Vorlage durch das
Finanzgericht, das die Vorschrift des § 3 № 4 GrEStG a. F. wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitssatz
für verfassungswidrig hält.
Der Erste Senat des BVerfG entschied nun, dass § 3 № 4 GrEStG a. F. sowie auch die übrigen Befreiungsvorschriften
des § 3 GrEStG a. F. mit dem allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar sind, soweit sie
eingetragene Lebenspartner nicht wie Ehegatten von der Grunderwerbsteuer befreien (BVerfG, Beschl. v. 18.7.2012 –
1 BvL 16/11). Der Gesetzgeber hat bis zum 31.12.2012 eine Neuregelung für die Altfälle zu treffen, die die
Gleichheitsverstöße rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Einführung des Instituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft
zum 1.8.2001 bis zum Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes 2010 beseitigt.
(Quelle: Pressemitteilung des BVerfG Nr. 62/2012 vom 8.8.2012)
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